
Offenbach:	 28.08.12 | 22.11.12 | 13.03.13 | 03.07.13 | 14.11.13
Hamburg:	 22.05.12 | 29.05.13 (in Kooperation mit der Karl Meyer Akademie)

Eintägiges Fachseminar

Fachkundelehrgang nach §4 Deponieverordnung
Staatlich anerkannter Lehrgang zur Auffrischung der Fachkunde gemäß § 4 DepV. 
für Leitungs- und Aufsichtspersonal von Deponien.

Mit bundesweit gültiger staatlicher Anerkennung (Feb. 2012) nach neuem Deponierecht  (Erste Verordnung zur Änderung der Deponieverord-nung gültig  seit 1. Dezember 2011!)

UMWELTINSTITUT
AKADEMIE FÜR ARBEITSSICHERHEIT 

UND UMWELTSCHUTZ



Umweltinstitut Offenbach GmbH	
Frankfurter Str. 48	
63065 Offenbach a. Main www.Umweltinstitut.de   069 - 810679

Fax: 069 - 823493
mail@umweltinstitut.de

ANMELDUNG per FAX (069) 82 34 93 oder formlos per Email an mail@umweltinstitut.de

Name:

Firma:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:
Nach Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine  
Rechnung. In der Gebühr sind ausführliche Seminarunterlagen,  
Erfrischungsgetränke, Kaffee, Gebäck, sowie Pausensnacks enthalten.  
Es gelten unsere AGBs, die Sie im Umweltinstitut oder auf unserer  
Homepage unter www.umweltinstitut.de einsehen können. 

Unterschrift: Datum:

Eintägiges Fachseminar

Fachkundelehrgang nach §4 Deponieverordnung
Staatlich anerkannter Lehrgang zur Auffrischung der Fachkunde gemäß § 4 DepV. für  
Leitungs- und Aufsichtspersonal von Deponien.

Leitung: 	 Peter Wagner & Friedrich Baake 
Regierungspräsidium Darmstadt,  
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Wiesbaden

Gebühr: 	 € 350,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Ort:	 Umweltinstitut Offenbach GmbH

Zeiten: 	 09.30 - 17.00 Uhr 
(Täglich eine Mittags- & zwei Kaffeepausen)

Als einen der ersten Seminaranbieter ist dem Umweltinsti-
tut Offenbach die Anerkennung gemäß § 4 Nr. 2 DepV zur 
Durchführung von Lehrgängen zur Weiterbildung des Lei-
tungspersonals erteilt worden. Notwendig wurde ein Aner-
kennungsverfahren durch die erste Verordnung zur Änderung 
der Deponieverordnung, die ab 01. Dezember 2011 gültig ist. 
Dies bedeutet für das Leitungspersonal von Deponien, dass 
ein Lehrgang gemäß § 4 DepV ohne Anerkennung praktisch 
wertlos ist. 

Die Anerkennung wurde zum 02. Februar 2012 vom RP-Darm-
stadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ausgesprochen.

Mit dem § 4 der Deponieverordnung werden die Deponie-
betreiber verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die für die 
Leitung und Beaufsichtigung einer Deponie verantwortlichen 
Personen durch geeignete Fortbildungen über den für die Tä-
tigkeit erforderlichen aktuellen Wissenstand verfügen. 

Hierzu sind mindestens alle 2 Jahre geeignete Fachlehrgänge 
zu besuchen.

Mit diesem Fachlehrgang, der sich in erster Linie an schon 
verantwortliche Personen im Entsorgungsfachbetrieb wendet, 
werden die notwendigen deponiespezifischen Kenntnisse, wie 
sie von der Deponieverordnung verlangt werden, vermittelt. 

Erwerb oder Erhalt der Fachkunde gemäß §4 Deponieverord-
nung. Darüber hinaus werden praxisnahe Tipps zur Bewälti-
gung der vielfältigen Problemstellungen beim Deponiebetrieb 
gegeben.

Offenbach: 
 28.08.2012 |  22.11.2012
 13.03.2013 |  03.07.2013 | 14.11.2013

Hamburg:
 22.05.2012 |  29.05.2013

Zielgruppe

09.30	 Vorstellungsrunde / Einführung in die Thematik 
Übersicht über gesetzliche Grundlagen, generelle  
anlagenbezogene und betriebliche Anforderungen.  
Normenhirachie,  

• wichtige europäische Regelungen,  
• Bundes- und Landesregelungen,  
• Verwaltungs- und Kostenrecht  
• Maßgebliche Gesetze für Änderungsgenehmigungen,  
• Anzeigen und Genehmigungen nach KrW-/AbfG,  
• aktuelle Änderungen des KrW-/AbfG und der Deponie-  
  VO, sonstige Vorschriften und Gesetze für den Betrieb 
  und Genehmigung von Anlagen auf Deponien 

• Die neue Deponieverordnung (gültig seit dem 01.12.2011)  
• Ausnahmevorschriften

11.00	 Deponieerrichtung, Deponieweiterbetrieb,  
Abdichtungssysteme / LAGA 

• Abfallarten und Abfallvorbehandlung 
• Änderung der Art und Beschaffenheit der Beseitigungs  
  abfälle (alte und neue Regelungen nach LAGA, EAK & AVV) 

• Stilllegung und  Nachsorge  
• Formaler Ablauf, 
• Emissionen und Umweltauswirkungen von Deponien,  
• Auslegung der neuen Deponie-VO,  
• Grundlagen biologischer Prozesse im Deponiekörper, 
• Sickerwasser- und Deponiegasbildung

13.00	 Mittagspause
14.00	 Nachweispflichten, Register, Annahmevorschriften
15.30	 Überwachung, Organisation und Dokumentation  

• Organisationsstrukturen, • Kontrollen,  
• Betriebshandbuch, • Betriebstagebuch,  
• Datenerfassung, • Verantwortung,  
• Aufgaben der Überwachungsbehörden,  
• strafrechtliche Relevanz/Haftung 
• Arbeitsschutz und Sicherheit/Brandschutz 
• Arbeitsschutzgesetz, • Arbeitssicherheitsgesetz,  
• Arbeitsstättenverordnung, • Baustellenverordnung,  
• Betriebssicherheitsverordnung, • GUV-R 127,  
• Brandschutz 

16.30	 Abschlußdiskussion, Erfahrungsaustausch
17.00	 Ausgabe der Teilnehmerzertifikate /  

Ende des Veranstaltungstages

Ablaufplan


